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Kriegszeiten, die etwas vorübergehendes sind, sondern auf die Dauer angewiesen
ist. Es handelt sich mn Wohlfahrtspflege, nicht eigentliche Armenpflege.

H. Lindeinann bespricht nun ansfiibrlich die getroffenen Maßnahmen:
I. Fürsorge für die .Krieger und ibre Familien lEinguartiernngspflicht,

Liebesgaben, .Krankenkassenbeiträge, Wohnnngsfürsorge nsw).
2. Fürsorge für die andern Personenkreife.

s. Arbeitslosenfürsorge (Verteilung der Arbeiterschaft, Beschaffung neuer
A rbeitsgelegenheit, Notstandsarbeiten),

li. Krankenfiirsorge iFortführung der Krankenversicherung),
r. Mittelstandssürsorge (Kreditbeschaffung, .Kriegsdarlehenskassen).
<l. Lebensmittelversorgung (Ankaufe voir Getreide, Mehl, Kartoffeln).

Die inhaltsreiche Arbeit zeigt zur Genüge, wie groß die Aufgaben für die
Gemeinden sind, und welche ernsthaften Bemühungen getroffen wurden, um
ihnen gerecht zu werden. sL.

Literttwr.
Was die Hnusfranen und Dienstboten von den >reqen>eitigen Rechten und Pflichten

wissen müssen. Praktische Darstellung des schweizerlichen Dienstbotcnvcrtragcs in Fragen
und Antworten von I)r. sue. Oskar Leimgrubcr. Orell Firßlis Praktische Rechtskunde,
12 Band. 8V Seiten. 8' Format. Gebunden in Leinwand 1 Fr.

Mit dein 1. Januar tills sind hinsichtlich des ?ienuvotenverhältnisscs für die
Schweiz neue Bestimmungen in .Kraft getreten. Merkwürdigerweise sind dieselben zum
guten Teil weder den Hausfrauen, noch den Dienstboten bekannt. Wenn es dann aber
zu Differenzen kommt, so bereitet die Unkenntnis der gesetzlichen Vorschriften manche
Unannehmlichkeit. Vor allem haben die Kündigungsfristen eine starke Aenderung
erfahren, und sie sind verschieden, je nachdem das Dienstmädchen mehr oder weniger als
ein Jahr in der gleichen Familie angestellt war. Aber abgesehen hievon hat der Gesetzgeber

noch in einer ganzen Anzahl von Punkten die Rechte und Pflichten der Hausfrauen
und Dienstboten neu geregelt. Das vorliegende VV Seiten starke Büchlein gibt über alle
im Dienstbotenverhältnis auftauchenden Fragen eine genaue und allgemein verständliche
Auskunft. Hausfrauen und Dienstmädchen sollten nicht versäumen, das hübsche in Leinwand

gebundene Buch, das zum erstaunlich billigen Preise von einem Franken bezogen
werden kann, sich anzuschaffen. Es bildet den zwölften Band der bekannten Sammlung
„Orell Füßli's Praktische Rechtskunde", welche den Zweck verfolgt, die Einwohnerschaft
der Schweiz mit den wichtigsten Bestimmungen der Gesetzgebung in gemeinverständlicher
Weise vertraut zu machen.

Nehme ein 14—Ißjähriges intelligentes

WaèfenmâdehêR
als Pflegetochter in meinem Hause auf. Vollwaise aus einem Waisenhaus bevorzugt.
416 Offerten erbeten an Frau 5>ali»miiller, Waltisclicn bei Zürich.

î Art Institut Grell Füstli, Abteilung Ucrlag, Zürich.
4 ' ' '
à Soeben ist erschienen: X

Hat Vtlgien sein Msal MuN't? j
j Von ß

4 Dr. Emil Waxweiler, Professor an der Unioersitcit Brüssel. 4

V 276 Seiten. Preis broschiert Fr. Ä. 3<5, gebunden Fr« A. 4

è Zu beziehen durch alle Wucbhandlungeu î
Buchdruckerei „Effingerhof A.-G." in Brugg.
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